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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

auf Grund der aktuellen Corona-Pandemie bitten wir Sie aus Gründen unserer Fürsorgepflicht um die 

nachfolgenden Angaben. Leider können wir Ihnen bei Fehlen dieser den Zutritt nicht gewähren. Wir bitten 

um Ihr Verständnis. 

 

Bitte füllen Sie dieses Formular aus und geben es beim Betreten des Kinderkrankenhauses bzw. 

des SPZs am Eingang ab. Damit unterstützen Sie uns Wartezeiten zu reduzieren. 

 

Angaben zum Besucher / Elternteil  

 

Name 

  

 

Vorname 

  

 

Geburtsdatum 

  

 

Telefonnummer  

  

 

Zweck des Aufenthalts  

 

☐ Termin im SPZ – Sozialpädiatrisches Zentrum am Kinderkrankenhaus 

☐ Termin im MVZ – Medizinisches Versorgungszentrum am Kinderkrankenhaus  

☐ Termin in einer der Spezialambulanzen 

☐ Besuch des stationär aufgenommenen Kindes 

  

Name des Kindes 

  

 

  

Vorname des Kindes 

  

  

Geburtsdatum des Kindes 

  

 

☐ Sonstiger Grund (bitte nennen) 

  

 

 

Bestanden in den letzten 14 Tagen oder bestehen aktuell bei Ihnen folgende Symptome? 

☐ keine  ☐ Fieber  ☐ Husten  ☐ Kurzatmigkeit 

 

Bestand in den letzten 14 Tagen Kontakt zu Personen, bei denen eine bestätigte Infektion mit 

Covid-19 besteht?   ☐ nein  ☐ ja 

 

Das Hinweisblatt zur Auskunftseinholung für Besucherinnen und Besucher während der Corona-

Pandemie wurde zur Kenntnis genommen.  
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Hinweisblatt zur Besucherabfrage während der Corona-Pandemie 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zur Eindämmung der Corona-Pandemie sowie zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

können datenschutzkonform Daten erhoben und verwendet werden.  

Im Rahmen unserer Fürsorgepflicht sind wir gesetzlich verpflichtet den Gesundheitsschutz der Gesamtheit 

unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherzustellen. Hierzu zählt nach Ansicht der unabhängigen 

Datenschutzaufsichtsbehörden auch die angemessene Reaktion auf die epidemische bzw. inzwischen 

pandemische Verbreitung einer meldepflichtigen Krankheit (hier: Covid-19), die insbesondere der 

Vorsorge und im Fall der Fälle der Nachverfolgbarkeit dient. Diese Maßnahmen müssen dabei natürlich 

immer verhältnismäßig sein. Die Daten müssen vertraulich behandelt und ausschließlich zweckgebunden 

verwendet werden. Nach Wegfall des jeweiligen Verarbeitungszwecks (spätestens dem Ende der 

Pandemie) werden die erhobenen Daten unverzüglich gelöscht. 

Im Rahmen unserer Fürsorgepflicht werden alle Besucherinnen und Besucher bei Betreten unseres 

Kinderkrankenhauses befragt (vgl. Formular Besucherabfrage).  

 

Es steht Ihnen selbstverständlich frei, die Auskünfte nicht zu erteilen. Die von uns abgefragten 

Informationen dienen zur Bekämpfung bzw. Eindämmung der o.g. Pandemie. Sollten Sie die Auskünfte 

verweigern, sind wir gezwungen Ihnen den weiteren Zutritt zu unserem Krankenhaus zu verwehren. Wir 

bitten um Ihr Verständnis und möchten angesichts der herrschenden Pandemie an Ihre 

Kooperationsbereitschaft appellieren. Herzlichen Dank. 

 

Die Grundlage unserer Erhebung ergibt sich aus den Veröffentlichungen des Bayerischen 

Landesbeauftragten für den Datenschutz (BayLfD) sowie Bundesbeauftragten für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit (BfDI): 

 

https://www.datenschutz-bayern.de/corona/arbeitgeber.html  

 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Home/home_node.html;jsessionid=25C17BD62AC2E3D2EB0410CF3B9A4

D3A.1_cid323 
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